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Immobilie vererben – 
notwendige 
Vorüberlegungen

Wenn Sie eine Immobilie vererben wollen, sollten 
Sie sich rechtzeitig mit der Nachlassplanung, also 
mit Ihrer Vermögensnachfolge nach dem Tod, Ihren 
Vorstellungen und Wünschen und den verschiedenen 
erbrechtlichen Instrumenten befassen. Die Planung 
der Vermögensübertragung auf die nächste 
Generation sollten Sie als wichtigen Teil Ihrer privaten 
Finanzplanung betrachten.

Für Immobilieneigentümer oder -eigentü-
merinnen, die ihre Vermögensnachfolge 
nach ihrem Tod planen, ist nicht zuletzt ihre 
aktuelle Lebenssituation von Bedeutung. 
Bevor Sie also Entscheidungen treffen und 
sich daranmachen, diese in erbrechtliche 
Verfügungen umzusetzen, sollten Sie un-
ter Beachtung Ihrer persönlichen Lebens-
umstände Ihre Vorstellungen für die Erb-
folge klären.

Die richtige Strategie für 
Ihre persönliche 
Nachlassplanung
Zwar wird eine Wohnimmobilie häufig den 
größten Vermögenswert innerhalb Ihres 
Gesamtvermögens darstellen, unabhängig 
davon sollten Sie sich aber zunächst einen 
vollständigen Überblick über Ihr Vermögen 
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verschaffen. Deshalb ist es ratsam, ein ak-
tuelles Vermögensverzeichnis zu erstellen, 

in dem Sie alle Vermögensgegenstände 
auflisten.

Muster eines Vermögensverzeichnisses

STAND:                                      [DATUM EINTRAGEN] WERT IN EURO

Aktiva

Bargeld

Guthaben auf Girokonten, Termin- und Festgeldkonten, Sparkonten, Sparver-
trägen, sonstigen Spareinlagen

Wertpapiere

Forderungen aus Versicherungsverträgen

Forderungen aus Bausparverträgen

Rechte und Ansprüche aus Erbschaften

Rückständiges Arbeitseinkommen

Aktien und sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (zum Beispiel  
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Beteiligungen an Personengesellschaften (zum Beispiel offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Beteiligungen an Genossenschaften (zum Beispiel an Genossenschaftsbanken)

Grundvermögen (Grundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen)

Anteile an geschlossenen und offenen Immobilienfonds

Kraftfahrzeuge

Hausrat, sonstiges Mobiliar oder Wertgegenstände

Rechte oder Ansprüche aus Urheber-, Patent- und Verlagsrechten

Betriebsvermögen

sonstiges Vermögen

Summe Aktiva
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STAND:                                      [DATUM EINTRAGEN] WERT IN EURO

Passiva

Verbindlichkeiten auf Girokonten

langfristige Bankschulden

Verbindlichkeiten aus Bausparverträgen

Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen

Mietschulden

Steuerschulden

rückständige Prämien aus Versicherungsverträgen

sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Summe Passiva

Nachlasswert (Aktiva minus Passiva)

Berücksichtigung Ihrer persönlichen 
Lebensumstände
Es liegt auf der Hand, dass viele Menschen 
Probleme haben, sich mit dem eigenen Tod 
auseinanderzusetzen. Das gilt nicht zuletzt 
für Immobilieneigentümer, die darüber 
nachdenken müssen, was nach ihrem Tod 
mit ihrer Immobilie geschehen soll. Oft ist 
die emotionale Bindung an die Immobilie 
eng, zum Beispiel, wenn die Immobilie seit 
Generationen in Familienbesitz ist und die 
Bausubstanz stets erhalten wurde, um sie 
an die nächste Generation zu übertragen. 
Oder wenn der Eigentümer oder die Eigen-
tümerin das Haus oder die Eigentumswoh-
nung erworben, über Jahrzehnte finanziert 

und sich das Geld  – unter Umständen  – 
„vom Mund abgespart“ hat. Als verhäng-
nisvoller Fehler kann sich allerdings erwei-
sen, wenn Sie die Erbfolge auf die lange 
Bank schieben. Ein Unfall oder eine 
schwere Krankheit kann Menschen in je-
dem Alter treffen. Vor allem bei älteren 
Menschen besteht zudem die Gefahr, dass 
eine Krankheit zur Testierunfähigkeit füh-
ren kann. Dann ist es für die Errichtung ei-
nes Testaments zu spät und die Erbfolge 
hängt – ob Sie als Erblasser oder Erblas-
serin das wollen oder nicht  – allein vom 
Gesetz ab. Und vor allem bei komplizierten 
Familien- und/oder Vermögensverhältnis-
sen werden Entscheidungen häufig ver-
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tagt, so beispielsweise bei einer Patchwork-
familie oder wenn die Wohnimmobilie den 
größten Vermögenswert darstellt und ein 
Vermögensausgleich unter mehreren Er-
ben schwierig ist.

i  GUT ZU WISSEN

Begriffe rund ums Erben und Vererben, 
wie Erbfolge, Erblasser und viele mehr, 
werden im Lexikon am Ende dieses Ka-
pitels erklärt.

Wenn Sie die Erbfolge nach Ihrem Tod pla-
nen, sollten Sie sich nicht darauf beschrän-
ken, an wen einzelne Vermögensgegen-
stände (zum Beispiel eine Immobilie)  
übergehen sollen. Ihr Ziel muss vielmehr 
ein Gesamtkonzept sein. Deshalb sollten 
Sie sich auf der Grundlage Ihrer Vermö-
gensaufstellung zunächst mit Ihren per-
sönlichen Lebensumständen befassen und 
sich über Ihre Wünsche und Vorstellungen 
bewusst werden. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere folgende Fragen 
relevant:

	q Ihr Familienstand: Sind Sie ledig, ver-
heiratet, geschieden oder verwitwet 
oder leben Sie in einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft?

	q Wenn Sie verheiratet sind: In wel-
chem Güterstand leben Sie: Zuge-
winngemeinschaft, Gütertrennung 
oder Gütergemeinschaft?

	q Ist Ihre Ehe harmonisch, besteht eine 
Ehekrise oder sogar der Wunsch nach 
Scheidung?

	q Sind Ihre Familienangehörigen ver-
schuldet?

	q Haben Sie eheliche und/oder nicht 
eheliche Kinder?

	q Mit welchen Familienangehörigen 
verstehen Sie sich am besten?

	q Mit welchen Familienangehörigen ha-
ben Sie persönliche Probleme?

	q Versteht sich Ihr Ehepartner oder Ihre 
Ehepartnerin mit den Kindern?

	q Kommen Ihre Kinder miteinander klar 
oder gibt es Probleme?

	q Haben Ihre Kinder Eheprobleme?
	q Können Ihre Familienangehörigen ver-

antwortungsbewusst mit Vermögen 
umgehen?



Immobilie vererben – notwendige Vorüberlegungen  21

!  ACHTUNG

Nicht selten wird die Vernunft der Er-
ben überschätzt. „In meiner Familie 
kommen alle gut miteinander aus.“ Das 
ist die Aussage vieler Erblasser und 
Erblasserinnen. Es ist zwar schön, dass 
sich alle Familienmitglieder unterei- 
nander gut verstehen, aber verlassen 
sollten Sie sich darauf nicht. Denn 
kaum etwas entzweit Familien so zu-
verlässig wie Streitigkeiten ums Erbe. 
Deshalb sollten Sie sowohl sich selbst 
als auch Ihren Hinterbliebenen den 
Gefallen tun und Ihren Nachlass so ge-
nau wie möglich regeln.

Familienstand
Der Familienstand ist wichtig, wenn Sie 
Vermögen auf Ihren Partner oder Ihre Part-
nerin übertragen oder aber diese Person 
von der Erbfolge ausschließen wollen.

Wenn Sie ledig oder verwitwet sind, 
müssen Sie Ihre Vermögensnachfolge im 
Falle Ihres Todes durch ein Testament oder 
einen Erbvertrag regeln, falls Sie mit der 
gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden 
sind. Hier zunächst ein erster grober Über-
blick über die Regelungen der gesetzlichen 
Erbfolge:

Wenn Sie Kinder haben, erben diese zu 
gleichen Teilen. Sind keine Kinder vorhan-

den, sind Ihre Eltern gesetzliche Erben. 
Wenn ein Elternteil nicht mehr lebt, erben 
dessen Erbteil Ihre Geschwister. Wollen 
Sie eine vom Gesetz abweichende erb- 
rechtliche Verfügung treffen, müssen Sie 
berücksichtigen, dass Ihren Kindern und 
unter Umständen auch Ihren Eltern ein 
Mindestanteil am Nachlass, der soge-
nannte Pflichtteil, zusteht. Auf den Pflicht-
teil gehen wir in einem späteren Kapitel nä-
her ein.

!  ACHTUNG

Ist Ihr Ehepartner oder Ihre Ehepartne-
rin bereits verstorben und haben Sie 
mit ihm oder ihr ein gemeinschaftliches 
Testament errichtet, können Sie keine 
davon abweichenden Verfügungen 
mehr treffen. Sie sind an die wechsel-
seitigen Verfügungen im gemein-
schaftlichen Testament gebunden, es 
sei denn, Sie haben seinerzeit die Erb-
schaft ausgeschlagen (q Seite 63).

Sind Sie verheiratet, steht Ihrem Ehepart-
ner oder Ihrer Ehepartnerin der gesetzliche 
Erbteil zu. Sind gemeinsame Kinder vor-
handen, erbt der länger lebende Ehepart-
ner neben den Kindern. Für den Anteil Ih-
res Ehepartners oder Ihrer Ehepartnerin am 
Nachlass ist der Güterstand maßgebend, 
in dem Sie mit ihm oder ihr leben. Leben 
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Sie in Ihrer Ehe im gesetzlichen Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft, erhöht sich der 
gesetzliche Erbteil Ihres Ehepartners oder 
Ihrer Ehepartnerin als pauschaler Zuge- 
winnausgleich um ein Viertel. Wollen Sie 
Ihren Ehepartner oder ein Kind enterben 
oder andere als die gesetzlich vorgesehe-
nen Erbteile festlegen, müssen Sie Pflicht-
teilsansprüche des Ehepartners und der 
Kinder berücksichtigen.

Sind Sie geschieden, ist Ihr Ex-Mann 
oder Ihre Ex-Frau von der gesetzlichen Erb-
folge ausgeschlossen. Regelmäßig ist auch 
ein gemeinschaftliches Testament, das Sie 
vor der Scheidung errichtet haben, unwirk-
sam.

Leben Sie von Ihrem Ehepartner ge-
trennt, steht diesem in der Trennungsphase 
immer noch das gesetzliche Erbrecht zu. 
Wollen Sie das verhindern, müssen Sie ihn 
durch ein Testament enterben.

Der nicht eheliche Lebenspartner ist nur 
dann Erbe seines verstorbenen Partners, 
wenn er durch Testament oder einen Erb-
vertrag als Erbe eingesetzt ist. Andernfalls 
geht das Gesetz davon aus, dass der Erb- 
lasser sein Vermögen an seine nächsten 
Verwandten übertragen will. Durch ein 
Testament oder einen Erbvertrag kann der 
nicht eheliche Partner als Erbe eingesetzt 
werden oder es kann ihm durch entspre-
chende testamentarische Verfügung auch 

ein Anspruch auf eine Zuwendung in Form 
eines Vermächtnisses eingeräumt werden.

Auf alle diese Aspekte gehen wir spä-
ter genauer ein.

Kinder
Wenn Sie Kinder haben, steht diesen ein 
gesetzliches Erbrecht zu. Sind mehrere Kin-
der vorhanden, erben sie zu gleichen Tei-
len. Wollen Sie ein Kind enterben oder an-
dere als die gesetzlichen Erbteile festlegen, 
müssen Sie ein Testament verfassen. Da-
bei müssen Sie berücksichtigen, dass ei-
nem Kind der sogenannte Pflichtteil zu-
steht, den Sie nur unter engen Vorausset-
zungen entziehen können (dazu später 
mehr).

Auch nicht eheliche Kinder gehören zu 
den gesetzlichen Erben. Für das Erbrecht 
von Adoptivkindern muss unterschieden 
werden, ob eine minderjährige oder voll-
jährige Person adoptiert wurde.

Komplizierte Beziehungen unter den 
Familienangehörigen
Wenn sich ein Ehepartner mit den Kindern 
oder Kinder untereinander nicht verstehen, 
macht es wenig Sinn, dass Ihr Nachlass im 
Wege der gesetzlichen Erbfolge an meh-
rere Erben übergeht oder dass Sie testa-
mentarisch mehrere Erben bestimmen. In 
beiden Fällen entsteht eine sogenannte Er-
bengemeinschaft. Und dann sind Konflikte 
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vorprogrammiert. Wer bekommt was und 
vor allem wie viel von was? Muss verkauft, 
geteilt oder ausbezahlt werden? Beson-
ders problematisch wird es, wenn unteil-
bare Nachlassgegenstände wie eine Immo-
bilie an mehrere Miterben vererbt werden. 
Alle haben dann das gleiche Recht auf die 
ganze Immobilie. Kein Miterbe darf in ei-
nem solchen Fall ohne Zustimmung aller 
Miterben in der Immobilie wohnen oder 
diese veräußern. Und bis es zu einer mög-
lichen Teilung des Nachlasses kommt, 
müssen alle den Nachlass gemeinschaft-
lich verwalten, und hier beginnen bereits 
die ersten Probleme. In vielen Fällen bleibt 
den Beteiligten nur der Gang vor die Ge-
richte, der viel Geld und noch mehr Nerven 
kostet und trotzdem nicht zum gewünsch-
ten Erfolg führt.

Verschuldete Erben
Wenn einer verschuldeten Person (zum 
Beispiel dem Ehepartner oder einem Kind) 
zu Lebzeiten oder durch Testament Vermö-
gen übertragen werden soll, führt das zu 
Problemen. Es macht nämlich wenig Sinn, 
eine Immobilie im Wege der Erbfolge auf 
eine verschuldete Person zu übertragen, 
wenn dann deren Gläubiger sofort auf  
dieses Vermögen zugreifen können. Im 
Wesentlichen geht es also darum, die Zu-
wendungen auf pfändungsfreie Vermö-
genswerte zu beschränken und bei Geld-

zuwendungen die Pfändungsfreigrenzen 
zu beachten.

Pflegebedürftige Erben
Auch für pflegebedürftige Erben sollten Sie 
besondere Vorsorge treffen. Trotz Pflege-
versicherung müssen pflegebedürftige 
Personen bei den Pflegeheim- und Pflege-
kosten häufig zuzahlen. Schutzbedürftig 
sind vor allem behinderte Kinder, die nach 
dem Tod der Eltern versorgt werden müs-
sen. Probleme ergeben sich in diesen Fäl-
len dann, wenn die im Rahmen der Pflege- 
und Betreuungsbedürftigkeit erforderli-
chen Aufwendungen mangels eigener 
Einkünfte vom Sozialamt oder von der 
Grundsicherung übernommen werden.

Eine pflegebedürftige Person muss 
grundsätzlich ihr eigenes Vermögen ein-
setzen, um die Lebenshaltungskosten, die 
Betreuungskosten oder die Kosten für eine 
Heimunterbringung zu bestreiten. Neben 
dem Einsatz des Einkommens wird von ei-
ner pflegebedürftigen Person verlangt, 
dass sie grundsätzlich ihr Vermögen ver-
braucht oder veräußert, bevor sie Sozial-
hilfe beanspruchen kann. Alles übrige Ver-
mögen der hilfebedürftigen Person, also 
auch ihre Erbschaft, wandert zur Finanzie-
rung der Sozialhilfe an den Sozialhilfeträ-
ger. Erbt also eine pflegebedürftige Person 
eine Immobilie, kann das Sozialamt deren 
Verwertung zur Finanzierung der Pflege-
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kosten verlangen, wenn das Vermögen ein-
schließlich der Immobilie nicht ausreicht, 
um die Kosten zu tragen. Das Sozialamt 
kann unter Umständen sogar die Zwangs-
versteigerung der Immobilie betreiben, 
wenn die Pflegekosten anders nicht ge-
deckt werden können. Die Haftung der 
pflegebedürftigen Person für die entste-
henden Pflegekosten (insbesondere bei 
Unterbringung im Pflegeheim) und die 
Möglichkeit des Sozialamts, auf das Ver-
mögen dieser Person sogar zwangsweise 
zuzugreifen, kann dann innerhalb kürzes-
ter Zeit zum gesamten Verbrauch der Erb-
schaft führen.

q TIPP
Soll eine behinderte oder pflegebe-
dürftige Person finanziell versorgt 
werden, sind besondere erbrechtliche 
Gestaltungen gefragt. Lassen Sie sich 
dazu auf jeden Fall durch einen Notar 
oder einen fachkundigen Anwalt be-
raten.

Übertragung der 
Immobilie im Wege der 
Erbfolge
Im Wege der Erbfolge können Sie als Erb- 
lasser oder Erblasserin eine Immobilie als 
alleiniges Vermögen oder als Teil des Ver-
mögens durch eine sogenannte Verfügung 
von Todes wegen oder im Rahmen der ge-
setzlichen Erbfolge übertragen.

Übertragung der Immobilie durch 
Verfügung von Todes wegen
Um die Nachlassplanung nach eigenen 
Vorstellungen zu gestalten, gibt es ver-
schiedene Instrumente der Vermögens-
übertragung, die sogenannten Verfügun-
gen von Todes wegen. In Betracht kommen 
das Testament – mit der Besonderheit des 
gemeinschaftlichen Testaments – und der 
Erbvertrag. Andere erbrechtliche Instru-
mente, die Vermögensnachfolge nach dem 
Tod erbrechtlich zu regeln, gibt es nicht.

Testament
Das Testament ist eine einseitige Verfü-
gung von Todes wegen, die vom Erblasser 
oder von der Erblasserin jederzeit widerru-
fen werden kann. Er oder sie kann bestim-
men, wer die Erben sein sollen, er oder sie 
kann einzelne Nachlassgegenstände in 
Form von Vermächtnissen zuwenden oder 
Verpflichtungen in Form von Auflagen an-
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ordnen. Wenn mehrere Erben vorhanden 
sind, kann er oder sie Anordnungen über 
die Aufteilung des Nachlasses treffen. Und 
der Erblasser oder die Erblasserin kann 
durch die Anordnung einer Testaments-
vollstreckung sicherstellen, dass seine 
oder ihre testamentarischen Verfügungen 
korrekt ausgeführt werden.

Erbvertrag
Die Erbfolge kann auch durch einen Erb-
vertrag geregelt werden. Darin treffen ent-
weder beide Vertragsparteien oder nur ein 
Vertragspartner eine erbrechtliche Verfü-
gung mit vertraglicher Bindung, zum Bei-
spiel, dass sie sich gegenseitig als Erben 
einsetzen. Während testamentarische Ver-
fügungen grundsätzlich jederzeit widerru-
fen werden können, sind vertragsmäßige 
Verfügungen in einem Erbvertrag grund-
sätzlich unwiderruflich.

Gemeinschaftliches Testament der 
Ehepartner
Das gemeinschaftliche Testament ist eine 
Zwischenform zwischen einem Testament 
und einem Erbvertrag. Es kann nur von 
Eheleuten aufgesetzt werden. In einem ge-
meinschaftlichen Testament können sie 
Anordnungen sowohl für den Tod des ei-
nen wie für den Tod des anderen Ehepart-
ners treffen. Diese sogenannten wechsel-
bezüglichen Verfügungen stehen in einem 

Gegenseitigkeitsverhältnis zueinander, so-
dass die Eheleute im Gegensatz zum Tes-
tament besondere Bestimmungen für den 
Widerruf berücksichtigen müssen. Die Bin-
dungen sind ähnlich wie beim Erbvertrag, 
allerdings besteht beim gemeinschaftli-
chen Testament die grundsätzliche Mög-
lichkeit, sich auch einseitig von der gemein-
samen Verfügung zu lösen.

Berliner Testament der Ehepartner
Eine besondere Form des gemeinschaftli-
chen Testaments ist das sogenannte Ber-
liner Testament. Darin setzen sich beide 
Eheleute wechselseitig zu Alleinerben ein 
und verfügen, dass nach dem Tod des oder 
der länger Lebenden der beiderseitige 
Nachlass an einen Dritten, in der Regel an 
die gemeinsamen Kinder, übergeht. Testa-
mentarisch werden somit zwei Erbgänge 
geregelt: die Erbfolge nach dem Tod des 
erstversterbenden Ehepartners an den län-
ger lebenden Ehepartner und die Erbfolge 
nach dem Tod des länger lebenden Ehe-
partners an die Kinder.

Übertragung der Immobilie durch 
gesetzliche Erbfolge
Eine Immobilie als alleiniges Vermögen des 
Erblassers oder der Erblasserin oder als 
Teil des Vermögens kann an die Erben auch 
im Wege der gesetzlichen Erbfolge über-
tragen werden. In diesem Fall bestimmt 
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beim Tod einer Person das Gesetz deren 
Erben. Gesetzliche Erbfolge kann aus meh-
reren Gründen eintreten, so wenn

	q die Erblasserin oder der Erblasser 
keine Verfügung von Todes wegen 
(Testament oder Erbvertrag) errichtet 
hat,

	q eine erfolgte Erbeinsetzung unwirk-
sam ist (zum Beispiel, weil das Testa-
ment wegen Formmangels nichtig ist),

	q die von der Erblasserin oder vom Erb- 
lasser errichtete Verfügung von Todes 
wegen nur einen Teil ihres oder seines 
Nachlasses erfasst,

	q der durch Verfügung von Todes we-
gen eingesetzte Erbe die Erbschaft 
ausschlägt oder

	q die Erbeinsetzung erfolgreich ange-
fochten wurde.

Wenn der Erblasser weder ein Testament 
errichtet noch einen Erbvertrag abge-
schlossen hat, geht das Gesetz davon aus, 
dass er sein Vermögen an seine nächsten 
Verwandten und gegebenenfalls an seinen 
Ehepartner übertragen will (q Seite 127).

!  ACHTUNG

Schon an dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass sich eine Erbeinset-
zung – also ein Testament oder ein Erb-
vertrag – entweder auf den gesamten 
Nachlass oder auf einen Bruchteil (zum 
Beispiel ein Viertel) beziehen muss. 
Einzelne Vermögensgegenstände des 
Erblassers wie insbesondere eine Im-
mobilie können auf diese Weise nicht 
„vererbt“ werden. Bei der Erbeinset-
zung gilt eine sogenannte Gesamt-
rechtsnachfolge, wenn der Erblasser 
oder die Erblasserin verstirbt. Der Erbe 
oder die Erbin tritt also in die „rechtli-
chen Fußstapfen“ des oder der Ver-
storbenen ein. Er oder sie erbt grund-
sätzlich seine oder ihre Rechte und 
Pflichten. Der Erbe oder die Erbin hat 
auch etwa bestehende Verbindlichkei-
ten des Erblassers oder der Erblasserin 
zu erfüllen. Durch eine sogenannte 
Teilungsanordnung können Sie aller-
dings testamentarisch festlegen, wie 
die Erben den Nachlass untereinander 
aufzuteilen haben. Möglich ist es auch, 
durch ein sogenanntes Vermächtnis ei-
nem Miterben, einer Miterbin oder ei-
ner anderen begünstigten Person ei-
nen Anspruch auf eine im Nachlass be-
findliche Immobilie einzuräumen.


